
VO/0646/14  
Bebauungsplan  1184 - Albrechtstraße / Gathe -       
- Offenlegungsbeschluss - 
Bebauungsplan 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / 
Albrechtstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - 
- Offenlegungsbeschluss zur Teilaufhebung - 
 
 

Beschlüsse: 
 
 
03.12.2014 SI/3653/14 BV Elberfeld TOP 7 
  
 
Die BV Elberfeld empfiehlt, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
1. Die identischen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 1184 - Albrechtstraße / Gathe - 

und der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / 
Albrechtsstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - werden gegenüber dem Aufstel-
lungsbeschluss im Westen und Osten um die Straßenflächen Friedrichstraße und teil-
weise Gathe erweitert und umfassen nun den Bereich zwischen Albrechtstraße, Gathe, 
Friedrichschulstraße und Friedrichstraße, wie in der Anlage 01 kenntlich gemacht. 

 
2.  Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes  1184 - Albrechtstraße / 

Gathe - einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbe-
reich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Die öffentliche Auslegung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - Friedrichschul-

straße / Nordstraße / Albrechtstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - einschließlich 
der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit.  
 

 
26.02.2015 SI/0517/15 Ausschuss für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen 
TOP 17 

  
 
1. Die identischen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 1184 - Albrechtstraße / Gathe - 

und der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / 
Albrechtsstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - werden gegenüber dem Aufstel-
lungsbeschluss im Westen und Osten um die Straßenflächen Friedrichstraße und teil-
weise Gathe erweitert und umfassen nun den Bereich zwischen Albrechtstraße, Gathe, 
Friedrichschulstraße und Friedrichstraße, wie in der Anlage 01 kenntlich gemacht. 

 
2.  Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes  1184 - Albrechtstraße / 

Gathe - einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbe-
reich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Die öffentliche Auslegung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - Friedrichschul-



straße / Nordstraße / Albrechtstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - einschließlich 
der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.  

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit.  
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